
Winter 2009/2010 – ein „Jahrhundertwinter“ 

 

 

 

Seit sieben Wochen haben wir ohne Unterbrechung stabiles 
und zum Teil außergewöhnlich kaltes Winterwetter. Die durch 
Schnee und Eis verzauberte Winterlandschaft lädt zu Winter-
wanderungen und Wintersport ein. 

 Mehrere Tage waren einige Kreisstraßen, wie von Helmsgrün in 
Richtung Neundorf, durch starken Schneefall und Verwehungen 
für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Verzögerungen und Umwe-
ge waren für viele Autofahrer die unvermeidbare Konsequenz. 

 

 

 

In der Nacht vom 2. zum 3. Februar staken auf der Landstraße 
von Bad Lobenstein in Richtung Eliasbrunn mehrere Fahrzeu-
ge fest. Die Insassen wurden von der Feuerwehr evakuiert, 
versorgt und in Pensionen untergebracht. Die Räumarbeiten 
dauerten bis in die Mittagsstunden des 3. Februar an. 

 Die Schneemassen sind von den privaten Grundstückseigen-
tümern, aber auch den städtischen Winterdienst kaum noch zu 
bewältigen. An einigen besonders kritischen Bereichen wurde 
der Schnee wiederholt abgefahren, um ein Mindestmaß an 
Verkehrsfluss für Autos und Fußgänger zu gewährleisten. 
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Wichtige Rufnummern Bad Lobensteins 
Vorwahl von Bad Lobenstein – 036651   

Freiwillige Feuerwehr Wehrführer ....................................30012 
Notruf Polizei ........................................................................110 
Polizeistation Bad Lobenstein ..............................................860 
Notruf Rettungsdienst ..........................................................112 
Feuer- und Rettungsleitstelle Saalfeld ....................03671-9900 
ärztlicher Notfalldienst ............................................03671-9900 
Krankentransport .............................................................87000 
Saale-Orla-Klinikum, BT Schleiz .............................03663-4670 
Landratsamt Saale-Orla-Kreis Schleiz ....................03663-4880 
Bürgerbüro Bad Lobenstein/Kfz-Zulassung ............03663-4880 

ZV Abfallwirtschaft Pößneck, Abfallberatung ......03647-441717 
Gebühren (Bad Lobenstein) ................................03647-441742 
Geraer Stadtwirtschaft, Niederl. Bad Lobenstein .............88928 
Firma SITA (Abfuhr Gelbe Säcke).....................036481-847712 
Stadt-Apotheke ..................................................................2178 
Apotheke Am Tor .............................................................88938 
Danpower GmbH (ehem. LED) ......................................398880 
KomBus GmbH, Poststraße .................................01803337287 
Arbeitsamt/ Bad Lobenstein ................................036651/70128 
Amtsgericht .......................................................................610-0 
Grundbuchamt.................................................................610-14 
Katasteramt / Dienststelle Pößneck ..................03647/4499100 
Volkshochschule Außenst. Schleiz. ...................03663-422458 
Stadtbibliothek....................................................................2588 
Kulturhaus ..........................................................................2076 
Regionalmuseum ...............................................................2492 
Musikschule .......................................................................2881 
Waldbad ...........................................................................38377 
Kindergarten „Kinderland“, Karl-Marx-Straße 36................2118 
Kindergarten „Sonnenschein“, Bayerische Str. 13 d ..........3554 
Kindergarten „Rappelkiste“, Unterlemnitz ........................31092 
„Ardesia-Therme“ ..............................Fax: 3939150, Tel.:39390 

Kirchenkreissozialarbeit / Beratungsst. Bad Lobenst.....656940 
Suchtberatung im Diakonieverein, Wurzbacher Str.13 ....31364 
Sozialstation, Bayerische Str. 13 .......................................6110 
Ambulanter Hospizdienst, Bayerische Str. 13..................61155 
Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH....... ..398928 
Volkssolidarität, Straße der Jugend 15      …....................63933 
Blinden- u. Sehbehind.-Verband/Ber. Bad Lobenstein      33552 
MEDIAN-Klinik Bad Lobenstein............................................740 
Jugendhaus......................................................................88921 
Familienberatungsstelle Bad Lobenstein .........................50207 
Altersheim Emmaus Ebersdorf...........................................   690 
DRK Pflegeheim Bad Lobenstein.........................................390 
AOK, Hirschberger Straße ...................................................750 
DAK, Neumarkt 12, in Schleiz .............................03663-425350 
BARMER, Heinrich-Behr-Straße 5b ...................018500276000 

Evang.-luth. St. Michaelis Gemeinde: 
Pfarrer Ibrügger..................................................................2243 
Evang.-meth. Gemeinde: 
Pastor Christian Posdzich ................................036640 – 22310 
Röm.-kath. Christus-König Gemeinde: 
Pfarrer Spalteholz ...........................Tel.: 134137, Fax: 134250 
Neuapostolische Kirche: .................................................2037 

Bei Havarien: 
Gift-Notruf..............................................................0361-730730 
ZV Wasser/Abwasser Lobensteiner Oberland ..................6370 
          ab 16:00 Uhr Rettungsleitstelle .....................03671-9900 
Energieversorgung E.ON ........................................03663-4690 
          ab 16:00 Uhr .................................................03663-4690 
Gasversorgung E.ON............................................03663-48120 

          ab 16:00 Uhr ...............................................0130-861177 
Wohnungsbaugesellschaft Lobenstein mbH.....................606-0 
Allg. Wohnungsgenossenschaft e. G. Lobenstein ...........55024 

Wir sind für Sie da – 
Stadtverwaltung Bad Lobenstein 

Das Rathaus Bad Lobenstein ist für Sie geöffnet: 
Di. 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
Do. 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr 
Fr.  09:00 bis 12:00 Uhr  

Büro Bürgermeister                                     Telefonnummer: 

Steffi Wirkus Zi. 18 77212 u. 77113 

Kämmerei 

Kämmereiamtsleiter – Geschäftsleitender Beamter – 
Sandro Weigel Zi. 07 77131 

Kasse  
Katja Jakob                             Zi. 08                    77133  

Steuerstelle 
Rainer Kögler Zi. 04 77127 

Bauamt 

Bauamtsleiter 
Jürgen Funk Zi. 33 77140 u. 77143 

Sachgebietsleiter Hochbau  
Ingrid Albrecht Zi. 32 77183 

Bauhof, Poststraße 
Axel Mechold   33 707 

Hauptamt Zi. 12 77122 
Hauptamtsleiter 
Rainer Scheunemann Zi. 11 77123 

Redaktion Amts- und Mitteilungsblatt 
Birgit Röppischer                    Zi.  15  77156   
Sachgebietsleiter Öffentl. Sicherheit und Ordnung 
Lothar Zahn Zi. 16 77153 

Pass- und Meldewesen 
Sabine Löwe Zi. 10 77118 

Friedhofsverwaltung 
Bärbel Petrich Zi. 10 77124 

Standesamt / Urkundenstelle im „Neuen Schloss“ 
Heidrun Linke  77119 

Marktmeister / Fundbüro 
Ramon Färber Zi. 13 77145 

Sachgebiet Kultur/Soziales/Tourismus 
im „Neuen Schloss“  77165 

Stadtinformation, Graben 18 
Gisa Kurtz  77126 u. 2543 

 

Fax:  77100  

Internet-Adresse: www.bad-lobenstein.de 

e-Mail: info@bad-lobenstein.de 
e-Mail: buergermeister@bad-lobenstein.de 
e-Mail: ltr.hauptamt@bad-lobenstein.de 
e-Mail: hauptamt@bad-lobenstein.de 
e-Mail: meldestelle@bad-lobenstein.de 
e-Mail: ordnungsdienst@bad-lobenstein.de  
e-Mail: gs.stadtrat@bad-lobenstein.de 
e-Mail: kultur@bad-lobenstein.de 
e-Mail: stadtinfo@bad-lobenstein.de  
e-Mail: marktwesen@bad-lobenstein.de 
e-Mail: kaemmerei@bad-lobenstein.de 
e-Mail: bauamt@bad-lobenstein.de 
e-Mail: stadtbauhof@bad-lobenstein.de 
e-Mail: standesamt@bad-lobenstein.de 

Bürgermeister Peter Oppel ist über die Zentrale (Tel. 770) oder 
über das Sekretariat (Tel. 77212 und 77113) und der stellver-
tretende Bürgermeister Wilfried Seiferth über Tel. 2170 er-
reichbar. 
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Besuchertermine bei Bürgermeister Peter Oppel empfehlen wir, 
vorher zu vereinbaren. 
 

Der Bürgermeister informiert 

Winterdienst in Nöten 
Bereits im Dezember musste der städtische Winterdienst mehr-
fach ausrücken, um die wichtigsten Gemeindestraßen, vor 
allem Steigungs- bzw. Gefällestrecken befahrbar zu halten. Die 
Straßen des Landkreises, des Freistaates Thüringen und die 
Bundesstraßen, die unsere Ortsteile und die Stadt durchque-
ren, werden zwar von den jeweiligen Straßenbaulastträgern 
(Straßeneigentümer) eigenständig beräumt, aber die Kosten 
hierfür innerhalb der Ortslage müssen auf Grundlage der sehr 
außergewöhnlichen Regelung des Thüringer Straßengesetzes 
die Kommunen zahlen, was keinesfalls unerheblich ist. Seit 
Neujahr ist der städtische Winterdienst mit der verfügbaren 
Technik und Personal fast jeden Tag im Einsatz, wodurch eine 
Einsatzdichte, aber auch Kostenbelastung entstanden ist, die 
mit den Einsätzen der vergangenen Winter – bis in die 90er 
Jahre zurück – nicht vergleichbar ist.  
 

 
 
Für die privaten Grundstückseigentümer, wie Firmen, Hand-
werksbetriebe, Schulen, Ladeninhaber und vor allen Lieferan-
ten und den Müllentsorgungsbetrieb sind natürlich auch beson-
dere Belastungen entstanden. Die Bereitschaft zu privaten 
Winterdienstleistungen auf verschiedenen Straßenbereichen 
und Gehwegen, Parkplätzen und im Bereich privater Grund-
stückseinfahrten sowie Garagen ist sehr unterschiedlich, wobei 
insgesamt eine positive Bilanz gezogen werden kann. Proble-
matisch ist und bleibt vielerorts das unverantwortliche Abstellen 
von Autos an Engstellen und in Einmündungsbereichen ohne 
Einhaltung der nach Straßenverkehrsordnung vorgeschriebe-
nen Mindestdurchgangsbreite von 3 Metern. Was im Sommer 
geht, ist im Winter eben nicht mehr möglich, so dass im Zweifel 
längere Fußwege bis zum Auto in Kauf genommen werden 
müssen. Lieferanten, Rettungsfahrzeuge, die Feuerwehr, der 
Entsorgungsbetrieb oder ein Notarztwagen haben an derart 
meist nach Feierabend zugeparkten Bereichen kaum eine 
Chance, ihrer so wichtigen Pflicht nachzugehen. Abgesehen 
von der immensen Kostenüberschreitung, gibt es seit Ende 
Januar erhebliche Salzlieferschwierigkeiten, da dieses Mal 
auch das Flachland bis an die Ostseeküste Winterprobleme 
hat. Hoffen wir also auf einen baldigen Frühlingsbeginn ohne 
Überschwemmungen durch Starkregen und einsetzende 
Schneeschmelze. 

Einwohnerzahlen weiterhin rückläufig 
Die aktuellen Zahlen unseres Einwohnermeldeamtes zur Ein-
wohnerentwicklung im zurückliegenden Jahr zeigen wiederum 
einen negativen Trend. Bezüglich der Zuzüge und Wegzüge, 
aber auch bei Geburten, sind die Schwankungen in den 
Ortsteilen besonders groß. Vergleicht man das Verhältnis von 
Geburten und Sterbefällen sowie von Zuzügen und Wegzügen 
wird deutlich, dass in beiden Bereichen Defizite zu verzeichnen 

sind. Bei den Wanderungsverlusten handelt es sich überwie-
gend um junge Menschen, welche die Stadt und Ortsteile nach 
der Schule zwecks Ausbildung bzw. Studium verlassen, aber 
arbeitsplatzbedingt nur zu einem gewissen Prozentsatz zu-
rückkehren. Dieser stetige Einwohnerschwund ist kein speziel-
les Bad Lobensteiner Problem, sondern verstärkt in allen neu-
en Bundesländern zu beobachten. Die ländlichen Räume sowie 
kleine und mittlere Städte sind im besonderen Maße betroffen. 
Großstädte, Ballungszentren – vor allem in den alten Bundes-
ländern – sind meist die Gewinner dieser Wanderungsbewe-
gung. Einwohnerverlust ist natürlich auch ein Finanzverlust, da 
einige Zuweisungen für die Städte und Gemeinden pro Kopf 
gerechnet werden. Da mit dem Einwohnerschwund öffentliche 
Straßen, Versorgungseinrichtungen, Kultur- und Infrastruktur-
einrichtungen, Feuerwehren, Kindergärten usw. nicht analog 
zurückgebaut werden können, bleiben bei sinkenden Einnah-
men die Kosten konstant oder steigen eher, durch Betriebs- 
und Lohnkostensteigerungen. 
Wo das letztlich hinführt, muss sicher nicht weiter erläutert 
werden. 

Einwohnerstatistik 2009 
Veränderungen der Wohnbevölkerung der Stadt             

Bad Lobenstein - Stand: 31.12.2009 

Stadt 
Ortsteile/ 

Stand 
  1.1.2009 

Zuzüge / 
Geburten 

Wegzüge / 
Sterbefälle 

Stand 
31.12.2009 

Bad  
Lobenstein 5102 

186 
   43 

253 
75 

5003 

Lichten- 
brunn   257 

    2 
    3 

    7 
    2 

  253 

Helmsgrün   341 
   22 
    0 

  24 
    1 

  338 

Ober- 
lemnitz 

  140     3 
    1 

    4 
    1 

  139 

Saaldorf   270 
   11 
    5 

  10 
    0 

  276 

Unter- 
lemnitz 

  377   16 
    4 

  12 
    6 

  379 

Gesamt: 6487 296 395 6388 (-99) 

 
Hochzeitsmesse wieder mit guter Resonanz 
Annika Lautenschläger, Inhaberin des Braut- und Abendmode-
geschäfts „White Lady“ in Bad Lobenstein, führte mit Freunden 
und Partnern am 7. Februar eine weitere Hochzeitsmesse im 
„Neuen Schloss“ durch.  
 

Foto: Photo-König 

Neun Damen und ein Herr präsentierten dem interessierten 
Publikum verschiedene Brautkleider bzw. festliche Abendklei-
dung.  
Die Stadtverwaltung und das Standesamt Bad Lobenstein ist 
hierbei gerne ein Partner aller beteiligten Dienstleistungsanbie-
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ter. Jährlich um die 100 Trauungen im relativ kleinen Standes-
amtbezirk Bad Lobenstein verdeutlichen das große Interesse 
auch auswärtiger Paare im „Neuen Schloss“ oder in „Schloss 
Burgk“ heiraten zu wollen. 

Neubauplanungen der B 90 – Ausbau ab Saaldorf 
Am 19. Januar fand im Landesverwaltungsamt Weimar eine 
umfangreiche Behördenberatung zu einem beabsichtigten 
Raumordnungsverfahren – Neubau der B 90 – statt. 
Ziel der Planung ist es, entsprechend der Verkehrsentwicklung, 
die B 90 ab dem Ausbaubereich Bad Lobenstein in Richtung 
Eliasbrunn und weiterführend bis Leutenberg neu zu bauen 
und damit umzuverlegen. Im Vorfeld der Beratung sollten die 
betroffenen Kommunen zu dem Planungsvorhaben eine Stel-
lungnahme abgeben, was auch Beratungsgegenstand einer 
Stadtratssitzung war. In der Stellungnahme wurde das Vorha-
ben begrüßt aber gleichzeitig hinterfragt wie weit der Planungs-
tand des dreispurigen Ausbaus der B 90 zwischen Saaldorf 
und Frössen ist. Die erste Ausbauforderung stammt noch aus 
den 90er Jahren und die letzte Information des Landesverwal-
tungsamtes und der DEGES als beauftragten Planungsträger 
geht bis auf das Jahr 2007 zurück. Zu der zuletzt genannten 
Anfrage teilte der Vertreter der DEGES in Weimar mit, dass 
das gesamte Planungsvorhaben für den Ausbau der B 90, 
einschließlich der Brückenproblematik, seit 2007 weiter entwi-
ckelt wurde aber zwei betroffene Grundstückseigentümer das 
Verfahren erheblich verzögern bzw. blockieren.  
 

 
 
Dies hatte zusätzlichen Planungsaufwand zur Folge und im I. 
oder II. Quartal 2010 soll eine überarbeitete Planungsvariante 
vorliegen, welche die Saaldorfer Brücke beinhaltet und die B 90 
zirka 700 Meter in Richtung Bad Lobenstein in die Ausbau-
maßnahme mit einbezieht. Bezüglich des Neubaus der B 90 
soll, wie im Ergebnis der Beratung festgelegt, der Untersu-
chungsraum, der ursprünglich bis zur „Zschachenmühle“ reich-
te (vorgesehene Einbindung des Neubaus auf die alte Bundes-
straße), in Richtung Leutenberg erweitert werden. Da die jetzi-
ge B 90 zwischen „Zschachenmühle“ und Leutenberg bei Lich-
tentanne die Bahn quert und insgesamt sehr kurvig ist, wurde 
von den Anwesenden mit großer Mehrheit befürwortet eine 
Variantenuntersuchung der Neubaustrecke bis Leutenberg 
vorzunehmen. Realisierungszeiträume für den Neubau konnten 
noch nicht benannt werden. Bezüglich des Ausbaus zwischen 
Bad Lobenstein/Saaldorf und Frössen wurde ein möglicher 
Baubeginn für die Jahre 2011/2012 angegeben, allerdings in 
Abhängigkeit der Widerspruchsklärung mit den Grundstücksei-
gentümern im Saaldorfer Brückenbereich. 

Glückwünsche 
Im Namen der Stadt konnte der stellvertretende Bürgermeister, 
Herr Seiferth, in Bad Lobenstein Herrn Erich Eichhorn zum 90. 
Geburtstag und in Oberlemnitz dem Ehepaar Erhard und Rena-
te Goll zum Fest der goldenen Hochzeit herzliche Glückwün-
sche überbringen. Ich gratulierte in Bad Lobenstein Frau Elisa-
beth Friedemann zum 97. und Herrn Werner Wildenhayn zum 
94. Geburtstag. 

Mit freundlichen Grüßen 

                                                Ihr  
                                               Peter Oppel, Bürgermeister 

 

H a u p t s a t z u n g 
der Stadt Bad Lobenstein 

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - 
ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Ja-       
nuar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
08. April 2009 (GVBl. S. 345) hat der Stadtrat der Stadt Bad 
Lobenstein in seiner 4. Sitzung am 26.11.2009 (Dringlichkeits-
sitzung) folgende Hauptsatzung beschlossen: 

§ 1 

Name 
(1) Die Stadt führt den Namen "Bad Lobenstein".  

(2) Ortsteile behalten ihren bisherigen Namen in Verbindung 
mit dem Namen der Stadt. 

§ 2 

Stadtwappen, Stadtflagge, Stadtsiegel 

(1) Das Stadtwappen zeigt in rot den schwarz-silbernen ge-
spaltenen Rumpf einer Bracke. 

(2) Die Flagge der Stadt zeigt im oberen Drittel ein weißes 
Feld mit dem schwarz-silbern gespaltenen Rumpf einer 
Bracke auf rotem, unten gerundetem Schild. Die unteren 
zwei Drittel der Flagge sind hochkant in ein gleich großes 
weißes und rotes Feld aufgeteilt. Die Ortsteile führen wei-
terhin ihre Wappen. Eine amtliche Verwendung finden 
diese Wappen nicht. 

(3) Das Dienstsiegel trägt die Umschrift Thüringen - Stadt 
Bad Lobenstein und zeigt den Rumpf einer Bracke. 

§ 3 

Ortsteile 

(1) Die Stadt Bad Lobenstein hat folgende Ortsteile: 

1. Helmsgrün 
2. Lichtenbrunn 
3. Oberlemnitz 
4. Saaldorf 
5. Unterlemnitz 

(2) In allen Ortsteilen der Stadt Bad Lobenstein wird ein 
Bürgerrat in Form eines beratenden Gremiums gebildet. 
Diese Bürgerräte bestehen ausschließlich aus Bürgern 
des jeweiligen Ortsteils. Ihre beratende Tätigkeit umfasst 
kommunale Angelegenheiten des betreffenden Ortsteiles. 
Alles Weitere regelt die Geschäftsordnung. 

§ 4 

Einwohnerantrag 
(1) Die Einwohner können beantragen, dass der Stadtrat 

über eine gemeindliche Angelegenheit, für deren Ent-
scheidung er zuständig ist, berät und entscheidet (Ein-
wohnerantrag). 

(2) Der Einwohnerantrag ist schriftlich an die Stadt zu rich-
ten. Die Zulässigkeit des Einwohnerantrags setzt voraus, 
dass er von mindestens einem von Hundert der Einwoh-
ner, höchstens jedoch von 300 Einwohnern der Stadt, un-
terzeichnet sein muss. Unterschriftsberechtigt sind Ein-
wohner, die am Tag der Unterzeichnung seit mindestens 
drei Monaten in der Stadt ihren Aufenthalt und das 14. 
Lebensjahr vollendet haben. 

(3) Über die Zulässigkeit des Einwohnerantrags entscheidet 
der Stadtrat. Ist der Einwohnerantrag zulässig, so hat der 
Stadtrat innerhalb von drei Monaten nach Eingang über 
die Angelegenheit zu beraten und zu entscheiden; er soll 
hierbei Vertreter des Einwohnerantrags hören. 

§ 5 

Bürgerbegehren, Bürgerentscheid 
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(1) Über den Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens 
entscheidet die Stadtverwaltung innerhalb von vier Wo-
chen nach Eingang des schriftlichen Antrags bei der 
Stadtverwaltung. Vor einer ablehnenden Zulassungsent-
scheidung sollen die Vertreter des Bürgerbegehrens an-
gehört werden.  

(2)   Der Inhalt der Eintragungslisten ergibt sich bei freier Un-
terschriftensammlung aus § 17 a Abs. 2 Satz 1 und 2 
ThürKO und bei Eintragung in amtlich ausgelegte Eintra-
gungslisten aus § 17 b Abs. 2 Satz 1 und 2 ThürKO. Die 
Eintragungslisten enthalten zudem Spalten für die Num-
merierung der Eintragungen und für die amtlichen Prüf-
vermerke zu den Eintragungen.  

(3)  Die Eintragungen sind innerhalb einer Eintragungsliste 
fortlaufend zu nummerieren. Die Eintragung kann vom 
Unterzeichner ohne Angabe von Gründen bis zum letzten 
Tag der Eintragungsfrist schriftlich widerrufen werden. Für 
die Rechtzeitigkeit des Widerrufs kommt es auf den Ein-
gang bei der Stadtverwaltung an. Eintragungen sind un-
gültig,  

a) die von Personen stammen, die am letzten Tag der 
Sammlungsfrist nicht wahlberechtigt sind; 

b) bei denen die eigenhändige Unterschrift fehlt oder 
c) bei denen die eingetragenen Personen wegen un-

deutlicher Schrift oder unvollständiger Angaben nicht 
klar zu identifizieren sind. 

Doppel- und Mehrfacheintragungen gelten als eine Ein-
tragung.  

(4)  Der Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheides 
kann von den Vertretern des Bürgerbegehrens bis zum 
Tag vor der Beschlussfassung des Stadtrates über die 
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zurückgenommen 
werden. 

(5)  Der Bürgermeister leitet die Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Bürgerentscheides (Abstimmungsleiter). Er kann 
mit der Führung der laufenden Geschäfte einen Bediens-
teten der Stadtverwaltung beauftragen. 

(6)  Die amtlichen Stimmzettel für den Bürgerentscheid müs-
sen den Antrag im Wortlaut enthalten und so gestaltet 
sein, dass der Antrag mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet 
werden kann. Die Stimme darf nur auf "Ja" oder "Nein" 
lauten. Der Abstimmende kennzeichnet durch ein Kreuz 
oder auf andere Weise auf dem Stimmzettel, ob er den 
gestellten Antrag mit "Ja" oder "Nein" beantworten will.  

(7)  Die Entscheidungen im Zusammenhang mit Bürgerbegeh-
ren und Bürgerentscheid ergehen kostenfrei. 

§ 6 

Einwohnerversammlung 

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine 
Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner über 
wichtige Stadtangelegenheiten, insbesondere über Pla-
nungen und Vorhaben der Stadt, die ihre strukturelle 
Entwicklung unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder 
über Angelegenheiten, die mit erheblichen Auswirkungen 
für eine Vielzahl von Einwohnern verbunden sind, zu un-
terrichten und diese mit ihnen zu erörtern. Der Bürger-
meister lädt spätestens eine Woche vor der Einwohner-
versammlung unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesord-
nung in ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerver-
sammlung ein. 

(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerver-
sammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den Ein-
wohnern in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äu-
ßerung zu geben. Soweit dies erforderlich ist, kann der 
Bürgermeister zum Zweck der umfassenden Unterrich-
tung Stadtbedienstete sowie Sachverständige hinzuzie-
hen. 

(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Stadtange-
legenheiten, die nicht von der Tagesordnung der Einwoh-
nerversammlung erfasst sind, bis spätestens zwei Tage 
vor der Einwohnerversammlung bei der Stadt einreichen. 

Die Anfragen sollen vom Bürgermeister in der Einwoh-
nerversammlung beantwortet werden. Ausnahmsweise 
kann der Bürgermeister Anfragen auch innerhalb einer 
Frist von drei Wochen schriftlich beantworten. 

§ 7 

Vorsitz im Stadtrat 
Den Vorsitz im Stadtrat führt ein vom Stadtrat gewähltes Stadt-
ratsmitglied oder im Verhinderungsfall ein ebenfalls vom Stadt-
rat zu wählendes Stadtratsmitglied/Stellvertreter. 

§ 8 

Bürgermeister 

(1) Der Bürgermeister ist hauptamtlich tätig. 

(2) Der Stadtrat überträgt dem Bürgermeister die folgende 
Angelegenheit zur selbstständigen Erledigung: 
a) Sachentscheidungen im Einzelfall im eigenen Wir-

kungskreis bis 20.000,00 Euro Wert im Rahmen des 
Haushaltplanes. 

§ 9 

Beigeordnete 

(1) Der Stadtrat wählt einen ehrenamtlichen Beigeordneten. 

(2) Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinderung durch 
den Beigeordneten vertreten. Er ist  Stellvertreter des 
Bürgermeisters. 

§ 10 

Ausschüsse 

(1) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der 
Stadtrat dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Par-
teien und Wählergruppen Rechnung zu tragen, soweit 
Fraktionen bestehen, sind diese der Berechnung zugrun-
de zu legen. Übersteigt die Zahl der Ausschusssitze die 
Zahl der Stadtratsmitglieder, so kann jedes Stadtratsmit-
glied, das im Übrigen keinen Ausschusssitz besetzt, ver-
langen, in einem Ausschuss mit Rede- und Antragsrecht 
mitzuwirken. Der Stadtrat entscheidet mit einfacher 
Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem Ausschuss 
dieses Stadtratsmitglied zugewiesen wird.  

(2) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien 
erfolgt einheitlich nach dem Höchstzahlenverfahren nach 
d’Hondt’. 

(3) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Aus-
schüsse regelt im Übrigen die Geschäftsordnung für den 
Stadtrat. 

§ 11 

Ehrenbezeichnungen 

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Stadt 
und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, 
können zu Ehrenbürgern ernannt werden. 

(2) Personen, die als Mitglieder des Stadtrates, Ehrenbeam-
te, hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt mindestens 20 
Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt haben, können fol-
gende Ehrenbezeichnungen erhalten: 
• Bürgermeister =  Ehrenbürgermeister, 
• Beigeordneter - Ehrenbeigeordneter 
• Stadtratsmitglied = Ehrenstadtratsmitglied. 
• Sonstige Ehrenbeamte = eine die ausgeübte ehren-

amtliche Tätigkeit kennzeichnende Amtsbezeichnung 
mit dem Zusatz "Ehren-".  

   Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder  
   überwiegend ausgeübten Funktion richten. 

(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sons-
tiger vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der 
Stadt beigetragen haben, können besonders geehrt wer-
den. Der Stadtrat kann dazu spezielle Richtlinien be-
schließen. 

(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes und der Ehren-
bezeichnung soll in feierlicher Form, z. B. in einer Sitzung 
des Stadtrates, unter Aushändigung einer Urkunde vor-
genommen werden. 



Bad Lobenstein  –    – Nr. 03/2010 6  

(5) Der Stadtrat kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehren-
bezeichnung wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen. 

§ 12 

Entschädigungen 

(1) Die Stadtratsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des 
Stadtrats und seiner Ausschüsse als Entschädigung 
(Thüringer Entschädigungsverordnung – ThürEntschVO)  
einen monatlichen Sockelbetrag von 25,00 Euro sowie 
ein Sitzungsgeld von 15,00 Euro für die notwendige, 
nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen des Stadtrates 
oder eines Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Dabei 
dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder pro Tag ge-
zahlt werden. 

(2) Mitglieder des Stadtrates, die Arbeiter oder Angestellte 
sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachge-
wiesenen Verdienstausfalls und der notwendigen Ausla-
gen. Selbstständig Tätige erhalten eine Pauschalent-
schädigung von 8,00 Euro je volle Stunde für den Ver-
dienstausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer berufli-
chen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder des 
Stadtrates, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen 
Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen 
führen, erhalten eine Pauschalentschädigung von 8,00 
Euro je volle Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem 
Absatz werden nur auf Antrag sowie für höchstens 8 
Stunden pro Tag und auch nur bis 18.00 Uhr gewährt. 

(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reise-
kosten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt. 

(4) Die Regelungen über die Entschädigung ehrenamtlicher 
Tätigkeit bei Wahlen enthält die „Satzung über die Ent-
schädigung ehrenamtlicher Tätigkeit bei gesetzlichen 
Wahlen“ in ihrer jeweils gültigen Fassung.  

(5) Für die Wahrnehmung besonderer Funktionen und die 
hierdurch entstehenden höheren Belastungen und Auf-
wendungen erhalten eine zusätzliche monatliche Ent-
schädigung: 

 der Vorsitzende eines Ausschusses von 25,00 Euro, 
 der Vorsitzende einer Stadtratsfraktion von 10,00 Euro, 

(6) Der ehrenamtliche Kommunalwahlbeamte (1. Beigeord-
nete) erhält für die Dauer seiner Tätigkeit eine Aufwands-
entschädigung von 210,00 € pro Monat (Thüringer Ver-
ordnung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamt-
lichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit - ThürAufE-
VO). 

(7) Für die ehrenamtliche Tätigkeit erhält jedes Bürgerrats-
mitglied eine jährliche Entschädigung von 30,00 Euro. Bei 
Legislaturwechsel wird die Entschädigung anteilig auf die 
alten und neu gewählten Bürgerratsmitglieder verteilt. 

§ 13 

Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Satzungen der Stadt werden durch Veröffentlichung in 
dem „Amts- und Mitteilungsblatt“ der Stadt Bad Loben-
stein öffentlich bekannt gemacht. 
Auf den Urschriften der Satzungen sind die Form und der 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung schriftlich zu ver-
merken. 

(2) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unab-
wendbarer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch 
Absatz 1 festgelegten Form öffentlich bekannt gemacht 
werden, erfolgt in dringenden Fällen die öffentliche Be-
kanntmachung der Satzung durch Aushang an folgenden 
Verkündungstafeln: 

innerhalb des Stadtgebietes: 
• Bayerische Straße 
• Hirschberger Straße 
• Karl-Marx-Straße, 
• Rathaus (Eingangsbereich) 
• Straße der Jugend, 
• Teichdamm, 

• Wurzbacher Straße, 

           an den Anschlagtafeln an den Bushaltestellen in den  
           Ortsteilen  

• Helmsgrün  
• Lichtenbrunn, 
• Oberlemnitz und  
• Unterlemnitz 

         und an der Anschlagtafel auf dem Parkplatz unterhalb   
         des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil  

• Saaldorf.  

Nach Wegfall des Hinderungsgrundes wird die öffentliche 
Bekanntmachung der Satzung unverzüglich in der nach 
Absatz 1 festgelegten Form nachgeholt; auf die Form der 
Bekanntmachung ist dabei hinzuweisen. 

(3) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort 
und Tagesordnung der Sitzungen des Stadtrats und der 
Ausschüsse erfolgt durch Veröffentlichung im „Amts- und 
Mitteilungsblatt der Stadt Bad Lobenstein“. 

(4) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Abs. 1 
festgelegten Form infolge höherer Gewalt oder sonstiger 
unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt die 
Bekanntmachung ersatzweise durch Aushang an den un-
ter Absatz 2 genannten Anschlagtafeln. 

 Ist der Hinderungsgrund entfallen, wird die öffentliche 
Bekanntmachung nach Abs. 1 unverzüglich nachgeholt. 

(5) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtli-
che oder ortsübliche) Bekanntmachungen gilt Absatz 1 
entsprechend, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht 
etwas anderes bestimmt. 

§ 14 

Haushaltswirtschaft 

Die Haushaltswirtschaft der Stadt wird nach den Grundsätzen 
der Verwaltungsbuchführung geführt. 

§ 15 

Sprachform, In-Kraft-Treten 

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwandten personenbezo-
genen Bezeichnungen gelten für Frauen in der 
weiblichen, für Männer in der männlichen Sprachform. 

(2) Die Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 06. Juni 2005 au-
ßer Kraft. 

Bad Lobenstein, den 03. Februar 2010 

 

Peter   O p p e l 

Bürgermeister 
 

Hinweis gem. § 21 Abs. 4 der ThürKO: 

Schlussbemerkung 
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntma-
chung betreffen, können gegenüber der Stadt geltend gemacht 
werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend 
zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist 
von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend ge-
macht, so sind diese Verstöße unbeachtlich. 

 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr Helmsgrün 
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Am 26.2.2010 findet um 19:30 Uhr im Gerätehaus der FFW 
Helmsgrün die diesjährige Jahreshauptversammlung statt. 
Hierzu sind alle Kameradinnen und Kameraden herzlich einge-
laden. 
Das Erscheinen in Uniform ist Pflicht. 

Die Wehrleitung 
 

Ende der amtlichen Bekanntmachungen 

 

 

Termine Müllentsorgung              
vom 22.2.2010 - 7.3.2010 

 
Ort Haus-

müll 
Gelber 
Sack 

Blaue 
Tonne 

Bad Lobenstein/Stadt 1.3. 4.3. - 
Bad Lobenstein 
Reitplatz, Hain, Kirchberg, 
Siechenberg, Engelsburg, 
Holzstößerweg (20, 24 – 33), 
Kraker (7 – 11), Mathildenhöhe 
(nur Sackgasse), Schlossberg, 
Schulweg, Neustadt, Koseltal, 
Alter Postweg  

5.3. 4.3. - 

Saaldorf/Mühlberg 1.3. 1.3. 25.2. 
Alt-Saaldorf 5.3. 1.3. - 
Unterlemnitz 3.3. 4.3. 26.2. 
Oberlemnitz 3.3. 4.3. 26.2. 
Helmsgrün 3.3. 5.3. - 
Lichtenbrunn 22.2. 1.3. - 
 
Kurzfristige Änderungen durch das Entsorgungsunternehmen 
vorbehalten! 
 

Das Hauptamt informiert: 

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Saaldorf 

Bei der am 29. 01. 2010 durchgeführten Jahreshauptversamm-
lung war eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten. Nach 
der Begrüßung leitete traditionsgemäß der Vorsitzende des 
Feuerwehrvereins Roland Rank die Versammlung. Nach der 
Ehrung der verstorbenen Kameraden verlas der Wehrführer, 
Herrn Steffen Grüning, seinen Rechenschaftsbericht für das 
Jahr 2009. Er bedankte sich bei der aktiven Wehr und der 
Ehrenabteilung für die geleistete Arbeit und erinnerte daran, 
dass die uneigennützige ehrenamtliche Arbeit für die Allge-
meinheit heutzutage keine Selbstverständlichkeit ist. 2009 
wurden vielfältige Veranstaltungen und Ausbildungsmaßnah-
men durchgeführt, wie z. B. der Besuch der Partnerwehr in 
Marxgrün zur Jahreshauptversammlung, die Durchführung 
eines Kameradschaftsabends, das Aufstellen des Maibaumes, 
Reinigungsarbeiten am Feuerlöschteich mit reger Beteiligung, 
Teilnahme am Festumzug zum 140-jährigen Jubiläum der FF 
Ebersdorf, Teilnahme am OTS in der MEDIAN-Klinik, Organisa-
tion einer Verkehrsteilnehmerschulung, Teilnahme am Lehr-
gang für Führungskräfte sowie die Abnahme zur Winterfestma-
chung und – was auch dazugehören muss – die Durchführung 
einer zünftigen Weihnachtsfeier. Bei verschiedenen Jubiläen 
von Kameradinnen und Kameraden wurden von der Wehr 
Glückwünsche überbracht. Die Einsatzstatistik konnte glückli-
cherweise recht kurz gehalten werden. So kam es zu 2 Hilfe-

leistungseinsätzen, wobei kritisch bemerkt wurde, dass – ob-
wohl aus Sicht der freiwilligen Feuerwehr eine Alarmierung 
erforderlich war – dies mehrfach nicht geschah. Das betraf 
insbesondere die Beseitigung einer Ölspur unmittelbar am 
Gelände der Saaldorfer Feuerwehr, wozu die Bad Lobensteiner 
Kameraden gerufen wurden. Insgesamt hat die Feuerwehr im 
Jahr 2009 ohne Einsatz- und Vereinstätigkeitsstunden 858 
Stunden erbracht. Notwendige Ersatzbeschaffungen bei Gerä-
ten und Ausstattungen sowie Bekleidungen wurden durchge-
führt. Mit Verweis auf die beschlossene Feuerwehrrente bat er 
die Kameradinnen und Kameraden, darauf zu achten, die ge-
setzlich vorgeschriebenen Ausbildungsstunden einzuhalten, 
um die Teilnahme an Einsätzen überhaupt gewährleisten zu 
können. Mit dem nochmaligen Dank für das Geleistete an alle 
Kameraden und Vereinsmitglieder sowie die Verantwortlichen 
der Stadt beendete er seine Ausführungen. 
Anschließend informierte der Vereinsvorsitzende, Herr Rank, 
über Vereinsaktivitäten und den Mitgliederstand. Der Wehrfüh-
rer stellte den Arbeitsplan für das Jahr 2010 vor, wo auch ge-
meinsame Maßnahmen mit anderen Ortsteilwehren vorgese-
hen sind.  
Nach dem Arbeitsplan sowie Kassenbericht und Kassenprü-
fungsbericht des Vereins wurde die Diskussion eröffnet, die der 
Kreisbrandmeister Jörg Philipp nutzte, um allen Kameradinnen 
und Kameraden für ihre Einsatzbereitschaft und die Teilnahme 
an Ausbildungsveranstaltungen zu danken. Er verwies in sei-
nen weiteren Ausführungen auf Ausbildungsmaßnahmen im 
laufenden Jahr, den Ausscheid, der diesmal in Oberlemnitz 
stattfinden soll, sowie geplante Einsatzübungen und beendete 
seine Ausführungen mit Informationen über Einsatzstatistiken 
des Landkreises. In der weiteren Diskussion gab es Kritik an 
der fehlenden Versorgung zur Jahreshauptversammlung sowie 
an der nicht funktionierenden Ausrückeordnung der Wehren 
wie bereits vom Wehrführer angesprochen. Der Vereinsvorsit-
zende informierte zum Abschluss der Diskussion über die An-
schaffung eines Luxemburgers durch den Verein für die Wehr, 
wo der Kreisbrandmeister a. D. Dietmar Haußner 50,- Euro 
privat spendete. 
Anschließend wurde die Wahl der Wehrleitung durchgeführt, 
wobei Steffen Grüning als Wehrführer, Peter Spitzner als stell-
vertretender Wehrführer und Thomas Hirschberger als Techni-
ker wiederum das Vertrauen der Wehr erhielten. Befördert 
wurden die Kameradin Claudia Spitzner zur Hauptfeuerwehr-
frau sowie der Kamerad Rene Schürner zum Löschmeister und 
der Kamerad Peter Spitzner zum Oberlöschmeister. Für 40-
jährige aktive und pflichttreue Dienstzeit in der Feuerwehr wur-
de Günther Steinmüller mit dem goldenen Brandschutzehren-
zeichen am Bande geehrt. 
 
 
 
 
 

 
Günther Steinmüller, Peter Spitzner und Steffen Grüning (v. l. 
n. r.) 

Eine geordnete und stabile Arbeit wurde den Kameradinnen 
und Kameraden vom Bürgermeister in seinen Schlussbemer-
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kungen bestätigt, was insbesondere auch in dem Bericht des 
Wehrführers deutlich wurde. Er gratulierte der alten und neuen 
Wehrleitung zur Wahl und wünschte viel Erfolg bei der Umset-
zung der anspruchsvollen Aufgaben. Probleme der Nach-
wuchsgewinnung sowie die erforderlichen Übungen und Unter-
suchungen für die Durchführung des Einsatzes unter schwerer 
Atemtechnik wurden ebenfalls angesprochen. Die gute Zu-
sammenarbeit und Kameradschaft mit der Feuerwehr Marxgrün 
sowie die gute Zusammenarbeit zwischen Wehr und Verein 
wurde lobend hervorgehoben. Er erläuterte anhand bereitge-
stellter Finanzen für das Gerätehaus, für Geräte, Ausstattung 
und Bekleidung sowie das Kfz, dass im vergangen Jahr die 
notwendigsten Maßnahmen für die Aufrechterhaltung der Arbeit 
der Feuerwehr getätigt werden konnten, wobei die Eigenleis-
tungen der Kameraden besonders hervorgehoben wurden. 
Angeregt wurde – um evtl. doch die Teilnahme der Saaldorfer 
Kameraden am Wirkungsbereichsausscheid zu ermöglichen -, 
die Marxgrüner Kameraden mit einzubeziehen. Lobend hob er 
die Ausbildung der Kameradin Spitzner und des Kameraden 
Schürner zum Gruppenführer hervor, womit weitere Führungs-
kräfte für die Feuerwehr vorhanden sind. Mit Hinweisen auf die 
prekäre Finanzsituation der Stadt und den daraus folgenden 
Sparzwang auch für den Bereich Feuerwehren, aber auch mit 
der Bitte um Beibehaltung der guten Kameradschaft in der 
Wehr sowie dem Wunsche einer weiteren Öffnung gegenüber 
den Einwohnern beendete er seine Ausführungen, womit der 
offizielle Teil der Jahreshauptversammlung abgeschlossen 
wurde. 

R. Scheunemann 

 
 

 
 
 

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Unterlemnitz 

Bei der am 05.02.2010 durchgeführten Veranstaltung wurde 
vom Wehrführer, Herrn Heiko Weinert, nach der Begrüßung ein 
Jahresrückblick auf das Jahr 2009 vorgenommen. Höhepunkt 
war hier die 125-Jahr-Feier, wo insbesondere beim Ausscheid 
der Wehren des Wirkungsbereiches viele Besucher in Unter-
lemnitz begrüßt werden konnten. Bei diesem Ausscheid wur-
den von der relativ kleinen Unterlemnitzer Wehr 2 Mannschaf-
ten gestellt, wobei mit der damals noch benutzten alten Pumpe 
der 11. und 13. Platz belegt wurde. Mit der im letzten Jahr neu 
angeschafften Tragkraftspritze soll lt. Wehrführer in diesem 
Jahr ein besserer Platz beim Ausscheid angestrebt werden. 
Weitere Maßnahmen der Wehr waren z. B. die Teilnahme am 
Festumzug zum 140-jährigen Jubiläum der FF Ebersdorf sowie 
am Gaudispritzen bei der FF Helmsgrün, wo der 1. Platz belegt 
wurde. Es gab 2009 glücklicherweise wenig „heiße“ Einsätze. 
Auch im zurückliegenden Jahr wurde vom Kamerad Scheps 
eine Ausfahrt organisiert, bei der die Bürger des Ortes mit 
einbezogen wurden. Herr Weinert appellierte an die Anwesen-
den, die Teilnahme an Veranstaltungen zu verbessern, da 
Ausbildung und Befähigung sehr wichtig bei Einsätzen und 
Übungen, insbesondere für den Selbstschutz der Kameraden, 
sind. Das neue Gerätehaus in Bad Lobenstein wurde ange-
schaut und gemeinsam mit dem Kreisbrandmeister Jörg Philip 
unter Einbezug von Kameraden aus Oberlemnitz die Arbeits-
schutzbelehrung durchgeführt. Mit dem Dank an den Stifter des 
Weihnachtsbaumes 2009 für das Fest und für die Aufstellung 
und Schmückung durch die Kameraden beendete er seine 
Ausführungen und ging auf die Vorhaben 2010 ein. 
Er informierte über kreisliche Lehrgänge wie Maschinisten- und 
Truppführerausbildung, wo er die Kameraden bat, teilzuneh-
men. Auch zum Wirkungsbereichsausscheid, der 2010 in Ober-
lemnitz stattfinden soll, möchte man möglichst 2 Mannschaften 
an den Start bringen. Nach weiteren Informationen zu einer 
geplanten Einsatzübung sowie Ausfahrt und Teilnahme am 
Gaudispritzen in Helmsgrün ging es mit der Diskussion weiter.  
Hier wurde vor allen Dingen nochmals eine stärkere Teilnahme 
aller Kameraden an Ausbildungsmaßnahmen auf der Grundla-

ge der Satzung hingewiesen. Weiterhin wurde auf die Durch-
führung von Putzarbeiten am Geräteschuppen hingewiesen. 
Ausgezeichnet wurde für 40 Jahre pflichttreue aktive Dienstzeit 
in der freiwilligen Feuerwehr der Kamerad Siegfried Spörl (sie-
he Foto) mit dem goldenen Brandschutzehrenzeichen am Ban-
de. Stellvertretend für alle aktiven Kameraden wurden Heinz 
Spörl und Ludwig Funk mit einem Gutschein durch die Wehr 
ausgezeichnet. 

 

 
 

Der Bürgermeister informierte in seinen Schlussbemerkungen 
über bereitgestellte Finanzen des vergangenen Jahres und die 
damit verbundenen Reparaturen bzw. Anschaffungen, wobei er 
den Techniker der Wehr, Herrn Nestor, für seine vorbildliche 
Betreuung der Technik hervorhob. Das Feuerwehrfest zum 
125-jährigen Jubiläum sah er ebenfalls als Höhepunkt und 
würdigte die gute Organisation und Durchführung durch die 
Wehr. Die im vergangenen Jahr angeschaffte neue Tragkraft-
spritze mit einem Gesamtwert von ca. 8.000 Euro sollte von 
den Kameraden auch als Dank und Anerkennung für gute 
Arbeit gesehen werden. Mit Blick auf den Bericht des Wehrfüh-
rers bescheinigte er den Unterlemnitzer Kameraden ein recht 
ereignis- und arbeitsreiches vergangenes Jahr. Er ging weiter-
hin auf die sehr schwierige Haushaltssituation der Stadt ein, 
wobei nur durch entsprechende Finanzhilfen des Landes ein 
ausgeglichener Haushalt für das laufende Jahr zu erreichen ist. 
Hierbei gilt es auch, sich im Feuerwehrbereich auf das Wesent-
lichste zu beschränken. Mit einigen Ausführungen zur be-
schlossenen Feuerwehrrente und den Dank an alle für die 
geleistete Arbeit in 2009 sowie den Wunsch der Fortführung 
der guten Zusammenarbeit zwischen Wehr und den Bürgern 
des Ortes und dabei wenigen Einsätzen bei Erhaltung der 
Gesundheit der Kameraden beendete er seine Ausführungen. 

R. Scheunemann 

 

Standesamtliche Nachrichten Januar 2010 

Geburten:  

 11.1.2010 Fabienne Penndorf, OT Unterlemnitz 

Eheschließungen: 
 29.1.2010 Dennis-Alexander Paulus und Anika Paulus, 

geb. Stöhr, OT Saaldorf 

Sterbefälle: 

 1.1.2010 Luzie Thomas, (87), Bad Lobenstein 
 10.1.2010 Anna Baumann, (82), Bad Lobenstein 
 15.1.2010 Annerose Glüher, (78), Bad Lobenstein 
 20.1.2010 Gertrud Kerber, (93), Bad Lobenstein 
 23.1.2010 Hildegard Degenkolb, (94), Bad Lobenstein 
 26.1.2010 Brigitta Schwalb, (75), Bad Lobenstein 
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Sachgebiet Jugend, Kultur und Tourismus: 

 

„Neues Schloss“„Neues Schloss“„Neues Schloss“„Neues Schloss“    
Dauerausstellung 

„Reußische Landes- und Münzgeschichte“ 

„Regionalmuseum“„Regionalmuseum“„Regionalmuseum“„Regionalmuseum“    
bis 14. März 2010 

„Wintersport in Bad Lobenstein“ 

„„„„StadtinformatiStadtinformatiStadtinformatiStadtinformationononon““““    
„Gärten, Landschaften und Stadtansichten 

 von Bad Lobenstein“ 
Aquarelle in Gedenken an Ursula Schneider 

 

Weitere Ausstellungen können im Ärztehaus, Amtsgericht 
und im Bergmuseum „Markt Höhler“ besucht werden. 

 
 

 
 
 

Interessenten für Bücherflohmarkt gesucht! 
 

Am Sonntag, dem 14. März 2010, 
findet im „“Neuen Schloss“ Bad Lo-
benstein, Leonberger Platz 2, der     
4. Bad Lobensteiner Bücherflohmarkt 
statt.  
Anmeldungen für einen Bücher-

stand nimmt die Stadtverwaltung, Sachgebiet Kultur, Sozi-
ales, Tourismus, unter der Rufnummer 036651/77154 ent-
gegen.  
 
 

 
NEU  IN  IHRER  BIBLIOTHEK …  
 
Digitale Fotografie – die Profitechniken  
/ Tom Ang. – 
München: Dorling Kindersley, 2009. U 720 
Das Buch behandelt alle wichtigen Aspekte der Digitalfotografie 
und Bildbearbeitung. 
Neben wertvollen Tipps und Anleitungen des preisgekrönten 
Fotografen Tom Ang bietet es detailreiche Analysen von Bei-
spielbildern, Schritt-für-Schritt-Projekte und praktische           
Aufgaben, bei denen alle vorher vermittelten Fähigkeiten ein-
gebracht werden können.  

Genova, Lisa:  
Mein Leben ohne Gestern: Roman. – 
Bergisch Gladbach: Lübbe, 2009. R 11 
Die 50-jährige Alice ist als Professorin für Psychologie an der 
Universität von Harvard eine anerkannte wissenschaftliche 
Kapazität. Doch in letzter Zeit verlegt sie öfter Dinge, vergisst 
Termine oder ist kurzzeitig desorientiert. Sie schiebt dies zu-
nächst auf die Wechseljahre, doch die Ausfälle häufen sich und 
schließlich erhält sie die erschütternde Diagnose, dass sie an 
einer früh einsetzenden Form von Alzheimer leidet. Voller Pa-
nik verdrängt und verheimlicht sie ihren Zustand, bis sie sich 

endlich offensiv ihrer Krankheit stellt und mit Unterstützung 
ihrer Familie einen Weg sucht, trotz des langsam fortschreiten-
den, unvermeidlichen Verfalls so lange wie möglich ein eini-
germaßen selbstbestimmtes Leben zu führen.  

Das große Buch der Holzarbeiten  
/ Chris Simpson. – 
Königswinter: Ullmann, 2009. U 532 
Das vorliegende Buch behandelt Material, Design, Werkzeug 
und Techniken und bietet 29 Projekte in klassischem Design    
(z. B. Regal, Tische, Stühle, Kleinmöbel) für Einsteiger, Geübte 
und Profis. Übersichtlich gegliedert, und hervorragend illustriert 
vermittelt der Titel einen Überblick über Theorie und Praxis von 
Werkstatteinrichtungen und Holzauswahl und zeigt Werkstü-
cke, die sorgfältig ausgewählt wurden, um bestimmte Techni-
ken zu erlernen. 
Detailaufnahmen und Zeichnungen, teilweise mit Maßangaben, 
veranschaulichen das Gebotene.  

Nicholls, David:  
Zwei an einem Tag: Roman. – 
Zürich: Kein & Aber, 2009. R 11 
Sie sind wie Feuer und Wasser und können doch nicht vonein-
ander lassen. Dexter, Sohn aus bestem Hause, aber vom Le-
ben überfordert, und Emma, intelligent, bescheiden, realistisch. 
Eine gemeinsame Liebesnacht nach der bestandenen Ab-
schlussprüfung führt sie zusammen, aber eine wirkliche Bezie-
hung entsteht daraus nicht, eher eine tiefe Freundschaft, oder? 

Susanne Schmidt, Stadtbibliothek Bad Lobenstein 
 
 

 

Sozialverband VdK Bad Lobenstein 

Bekanntgabe der Haus- und Straßensamm-
lung des VdK OV Bad Lobenstein 

Wie der VdK Hessen Thüringen mitteilt, erfolgt die diesjährige 
Haus- und Straßensammlung im Saale-Orla-Kreis im Zeitraum 
vom 25. Februar bis 11. März 2010. Der Ortsverband Bad Lo-
benstein ist durch VdK Mitglieder, die als Sammler fungieren, in 
diesem Zeitraum unterwegs. 

Der Vorstand des OV Bad Lobenstein 
 
 
 

Die nächste Ausgabe unseres Amts- und Mitteilungsblattes 
erscheint am Freitag, dem 5.3.2010! 
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